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Die Willenserklärung des Unterzeichner zu seiner Person in seiner Rolle im öffentlichen Verkehr mit/-und untereinander, 
liegt insbesondere dem Bürgermeister der Stadt Darmstadt,  

dem Ministerpräsident Hessen, dem Bundeskanzler- u. dem Bundespräsident der Bundesrepublik vor. 
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Amtgericht Darmstadt 
Mathildenpl. 12 
[ 64283 ] Darmstadt                   20. 2. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
betreffend: AZ 316 C 202/17 
  zuletzt Schreiben vom 10. 1. 2019 (zugestellt am 13. 2. 2019) 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Land. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10. 1. 2019. 
 
Dem Unterzeichner liegt kein solcher „Beschluss“ des Landgerichts Darmstadt, auch 
nicht vom 10. 9. 2018, vor.  
 
Um ohnehin weitere Verwechslungen oder Interpretationen zu vermeiden, ist Ihr 
„Beschluss“ bis zum Nachreichen eines entsprechenden Schriftstückes des Landgerichts 
Darmstadt und oder einer Berichtigung Ihres Schreibens als gegenstandlos zu werten. 
 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die der Sache wegen zur Rede stehenden 
Grundrechtseingriffe wie im vorliegenden Fall keinen Fristlauf in Gang setzen. 
 
 
Gez. 
 
 
 
Für die Person Thomas SCHILEWA 
 
 


